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heiligentage— fand dann im Dome zu Aachen, der recht¬
mässigenKrönungsslätteder römischenKönige1),die feierliche
KrönungWilhelms von Holland statt. Erhöht wurde die Feier
durch die Anwesenheitzweier Cardinäle: des oft erwähnten
Capocci und Wilhelms, Cardinalbischofsvon Sabina. Ausser
diesenwaren ohne Zweifel auch die Fürsten zugegen, welche
bei der Heiagerungmitgewirkt und die UrkundeWilhelms vom
18. October mitbesiegelt hatten, also der Erzbischof Konrad
von Köln, dessenAnwesenheitauch durch andereSchriftsteller
bezeugt ist, die Bischöfevon Lüttich und Münster, die Aebte
vonPrüm und Inden, HerzogWalram von Limburg, die Grafen
von Berg, Geldern,JülichundTecklenburg,JohannvonAvennes
und andere unbedeutendereGrafen und Herren. Über den
Act der „Krönung“, „Weihe“ und „Einsegnung“ sowohl, wie
über die bei diesenfeierlichenHandlungenthätig mitwirkenden
geistlichenGrossensind die Berichte unsererQuellen fast eben
so zahlreich als widersprechend; doch, glaube ich, darf man
aus den vier der Zeit und dem Ort nach dem Ereignisseam
nächsten stehendenQuellen2)wohl folgendescombiniren. An
dem genanntenTagewurde der gewählteKönig Wilhelm von
dem Erzbischof Konrad von Köln gekrönt3), auf den Stuhl
Karls d. Gr. erhoben4) und erhielt nach diesenCeremonienvon
den beiden anwesendenCardinälen Pietro Capocciund Wil¬
helm, Bischof von Sabina, den Segen. In welcher Weise die
von uns als Krönung bezeichneteHandlung vor sich ging,
müssenwir unentschiedenlassen, da unsereQuellen darüber
nichts angeben;doch ist wohl beachtenswertli,dassdie echten
Krönungsinsigniennoch nicht im Besitz Wilhelms waren; er
erhielt sie erst im Jahre 1255, nachdemsich ihm die Reichs¬
burg Trifels, wo sie verwahrt wurden, geöffnet hatte. Eine
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1) Beka a. a. 0. S. 436.
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